
13VLEA082D

16 Überschussbeteiligung

Die Versicherung ist an den Überschüssen von Allianz Suisse beteiligt.
Die Einzelheiten sind in den Ergänzenden Bedingungen zur Überschuss-
beteiligung geregelt.

17 Unverschuldete Vertragsverletzung

Ist zwischen Allianz Suisse und dem Versicherungsnehmer vereinbart
worden, dass der Versicherungsnehmer wegen Verletzung einer Obliegen-
heit von einem Rechtsnachteil oder Rechtsverlust betroffen wird, so tritt
dieser nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die
Verletzung den Umständen nach als eine Unverschuldete anzusehen ist.
Bei unverschuldeter Fristversäumnis ist die versäumte Handlung sofort
nachzuholen.

18 Militärdienst, Krieg oder Unruhen

Die nachfolgenden Bestimmungen über das Vertragsverhältnis im Kriegs-
fall gelten einheitlich für Versicherungen mit Todesfallleistungen aller in
der Schweiz tätigen Lebensversicherungs-Gesellschaften:

Aktiver Dienst zur Wahrung der schweizerischen Neutralität sowie zur
Handhabung von Ruhe und Ordnung im Inneren, beides ohne kriegeri-
sche Handlungen, gilt als Militärdienst in Friedenszeiten und ist als sol-
cher im Rahmen der Allgemeinen Bedingungen ohne weiteres in die
Versicherung eingeschlossen.

Führt die Schweiz einen Krieg, oder wird sie in kriegsähnliche Handlun-
gen hineingezogen, so wird vom Kriegsbeginn an ein einmaliger Kriegs-
Umlagebeitrag geschuldet, der ein Jahr nach Kriegsschluss fällig wird. Ob
die versicherte Person am Kriege teilnimmt oder nicht und ob sie sich in
der Schweiz oder im Ausland aufhält, ist unerheblich.

Der Kriegs-Umlagebeitrag dient zur Deckung der durch den Krieg mittel-
bar oder unmittelbar verursachten Schäden, soweit sie Versicherungen
betreffen, für welche diese Bedingungen gelten. Die Feststellung dieser
Kriegsschäden und der verfügbaren Deckungsmittel sowie die Festset-
zung des Kriegs-Umlagebeitrages und dessen Tilgungsmöglichkeiten -
gegebenenfalls durch Kürzung der Versicherungsleistungen - erfolgen
durch Allianz Suisse im Einverständnis mit der schweizerischen Aufsichts-
behörde.

Werden vor der Festsetzung des Kriegs-Umlagebeitrages Leistungen aus
der Versicherung fällig, so ist Allianz Suisse befugt, für einen angemesse-
nen Teil die Zahlung bis ein Jahr nach Kriegsschluss aufzuschieben. Der
aufzuschiebende Teil der Leistung und der Zinsfuss, zu welchem dieser
Teil zu verzinsen ist, werden durch Allianz Suisse im Einverständnis mit
der schweizerischen Aufsichtsbehörde bestimmt.

Die Tage, die als Kriegsbeginn und als Kriegsschluss im Sinne obenste-
hender Bestimmungen zu gelten haben, werden von der schweizerischen
Aufsichtsbehörde festgelegt.

Nimmt die versicherte Person an einem Kriege oder an kriegsähnlichen
Handlungen teil, ohne dass die Schweiz selbst Krieg führt oder in kriegs-
ähnliche Handlungen hineingezogen ist, und stirbt die versicherte Person
während eines solchen Krieges oder binnen sechs Monaten nach Frie-
densschluss bzw. nach Beendigung der Feindseligkeiten, so schuldet
Allianz Suisse das auf den Todestag berechnete Deckungskapital, jedoch
höchstens die für den Todesfall versicherte Leistung. Sind Überlebensren-
ten versichert, so treten an die Stelle des Deckungskapitals die Renten,
welche dem auf den Todestag berechneten Deckungskapital entsprechen,
höchstens jedoch die versicherten Renten.

Allianz Suisse behält sich vor, die Bestimmungen dieses Artikels im
Einverständnis mit der schweizerischen Aufsichtsbehörde auch mit Wir-
kung auf diese Versicherung abzuändern. Ausserdem bleiben gesetzliche
und behördliche, im Zusammenhang mit einem Kriege erlassenen Mass-
nahmen, insbesondere solche über den Rückkauf der Versicherung, aus-
drücklich vorbehalten

19 Mitteilungen

19.1 Mitteilungen des Versicherungsnehmers

Mitteilungen sind schriftlich an den Hauptsitz von Allianz Suisse zu
richten.

19.2 Mitteilungen von Allianz Suisse

Bei Wohnsitznahme im Ausland, mit Ausnahme des Fürstentums
Liechtenstein, muss der Versicherungsnehmer in der Schweiz
einen Vertreter bezeichnen, an den alle Mitteilungen rechtsgültig
gerichtet werden können.

Allianz Suisse ist berechtigt, Mitteilungen an die letzte ihr bekann-
te schweizerische oder liechtensteinische Adresse des Versiche-
rungsnehmers oder des Vertreters zu richten.

20 Beratung bei Meinungsverschiedenheiten

Bei Meinungsverschiedenheiten mit Allianz Suisse steht die Stiftung Om-
budsman der Privatversicherung als Beraterin unentgeltlich zur Verfügung.

In der Deutschschweiz: Ombudsman der Privatversicherung
Postfach
8022 Zürich

In der Westschweiz: Ombudsman de l'assurance privée
case postale 2608
1002 Lausanne

Im Tessin: Ombudsman dell'assicurazione privata
casella postale
6903 Lugano

21 Erfüllungsort

Erfüllungsort für die Verpflichtungen des Versicherungsnehmers ist der
Hauptsitz von Allianz Suisse. Für die Verpflichtungen von Allianz Suisse
ist es der Sitz des Anspruchsberechtigten in der Schweiz oder im Fürsten-
tum Liechtenstein.

Hat der Versicherungsnehmer Wohnsitz im Ausland, so ist der Erfüllungs-
ort für die Verpflichtungen von Allianz Suisse der Hauptsitz von Allianz
Suisse.


